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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

35/02 Zollgesetz

Norm

AbgRallg;

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §167 Abs2;

FinStrG §115;

FinStrG §98 Abs3;

ZollG 1955 §174 Abs3 lita;

Rechtssatz

Der Grundsatz der Amtswegigkeit des Verfahrens befreit die Partei nicht von der Verp=ichtung, ihrerseits zur Klärung

des maßgebenden Sachverhaltes beizutragen, die für den Bestand und Umfang einer Abgabenp=icht bedeutsamen

Umstände vollständig und wahrheitsgemäß oAenzulegen. Letztere P=icht kommt insbesondere dann zum Tragen,

wenn das Verhalten des Abgabep=ichtigen zu Zweifel Anlaß gibt. Die Aufklärungsp=icht des Abgabep=ichtigen bildet

das Gegenstück zu der amtlichen Ermittlungsp=icht der Abgabenbehörden. Die Ermittlungsp=icht der

Abgabenbehörden und die Aufklärungsp=icht der Abgabenp=ichtigen dienen der Verwirklichung einer gerechten und

gleichmäßigen Besteuerung, verfolgen also ein schwerwiegendes öAentliches Interesse. Auf die Mitwirkung des

Abgabep=ichtigen an der Aufklärung kann insbesondere nicht verzichtet werden, wenn ungewöhnliche Verhältnisse

vorliegen, die nur der Abgabep=ichtige aufklären kann, oder wenn die Behauptungen eines Abgabep=ichtigen mit den

Erfahrungen des täglichen Lebens in Widerspruch stehen. Wollte man in solchen Fällen den Abgabep=ichtigen

gestatten, die Mitwirkung an der Sachaufklärung zu verweigern, so würde die Arbeit der Abgabenbehörden

ungebührlich erschwert und das öffentliche Interesse an einer gleichmäßigen Besteuerung gefährdet werden.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1989:1989160005.X06

Im RIS seit

28.06.1989

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 1989/6/28 89/16/0005
	JUSLINE Entscheidung


